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filnfmal revidiert wurde, danach aber bis zum heutigen Tag Bestand
hatte, so kann das Werk von 1887 so schlecht auch wieder nicht (gewe-
sen) sein.

Vor allem in einer Beziehung hatte die neue Verfassung direkte (und
schnelle) Folgen: mit der Ausschliesslichkeit des liberalen Regiments,
das zwischen 18411052 und 1887 samtliche 32 Regierungsrite gestellt
hatte, 1053 war’s vorbei, und die Freisinnigen mussten der Opposition
bei den vier Wochen nach der Verfassungsabstimmung stattfindenden
Regierungsratswahlen - getreu der neuerdings festgehaltenen Minori-
tatenvertretung - erstmals einen Sitz zugestehen.

15. Ausklang des Jahres 1887 mit Nationalrats-, Stiinderats-,
Regierungsrats- und Kantonsratswahlen

Ein erster Test fiir die Parteien waren nach Annahme der neuen Verfas-
sung die eine Woche nach der Abstimmung dariiber stattfindenden
eidgenossischen Wahlen. Wihrend die Liberalen hiefiir Oskar Mun-
zinger und Casimir von Arx als Stidnderats- sowie Bernhard Hammer,
Albert Brosi, Josef Gisi und Wilhelm Vigier (Oberst) als Nationalrats-
kandidaten aufstellten,!9%4 brachte die Opposition eine eigene Liste.
Neben Euseb Vogt (Stinderat), Bernhard Hammer, Rudolf Stuber und
Othmar Kully (Nationalrat) befanden sich darauf auch die beiden
Liberalen Oskar Munzinger (Stdnderat) und Casimir von Arx (Natio-
nalrat).!%55 Diese lehnten aber eine Unterstiitzung durch die Opposi-
tion ab, 1056

Interessant ist auch hier, dass sich die Linke nicht einig war. Die
Griitli-Sektionen beschlossen an ihrer Delegiertenversammlung vom
2. Oktober in Solothurn, die liberalen Kandidaten zu unterstiitzen und
gegen die Kandidatur des (zum oppositionellen Teil der Arbeiterpartei
gehorenden) Rudolf Stuber anzutreten, «denn es herrschte starke
Missbilligung dariiber, dass Stuber in der kritischen Stunde, als der
Ruf an ihn erging, zur Regeneration die Hand zu bieten, nichts davon
hatte wissen wollen.»'%” Dagegen unterstiitzten die ausserhalb des
Kantonalverbandes stehenden Griitli-Sektionen von Solothurn, Gren-

1052 Bei der Totalrevision von 1841 wurde als neue Exekutive als Nachfolgegremium
des 17kopfigen Kleinen Rates der neun Mitglieder zidhlende Regierungsrat eingefiihrt
(1851: sieben Regierungsrite; 1856 bis heute: fiinf).

1053 vgl, Amterbuch.

1054 yvgl. OT Nr. 245, 18.10.1887.

1055 SA Nr. 129, 27.10.1887.

1056 ygl, OT Nr. 254, 28.10.1887, ST Nr. 255, 27.10.1887 und ST Nr. 256, 28.10.1887.

1057 QT Nr. 233, 4.10.1887 (vgl. auch S. 110).
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chen und Selzach Rudolf Stuber als Arbeiterkandidaten - anstelle
Albert Brosis. 1058

Die Wahlen vom 30. Oktober brachten den Liberalen zwar alle Sitze
ein. Der Opposition fehlte jedoch nur wenig. Bei den Stinderatswah-
len lag Euseb Vogt mit 6867 Stimmen relativ knapp hinter Casimir von
Arx (8215) zuriick - einzig der auf beiden Listen stehende Oskar Mun-
zinger war mit 13 499 Stimmen unbestritten.

Noch weniger fehlte dem besten oppositionellen Nationalratskandi-
daten, Rudolf Stuber: er verlor mit 7047 Stimmen nur gerade deren 800
auf den hinter Bernhard Hammer (14 657), Josef Gisi (8379) und Wil-
helm Vigier (8145) an vierter Stelle rangierenden Albert Brosi
(7886).1059

Die Regierungsratswahlen fanden gleichzeitig mit denjenigen zum
Kantonsrat am 20. November statt. An ihrer Delegiertenversammlung
in Solothurn beschloss die liberale Partei am 10. November, einen der
finf Regierungsratssitze der Opposition zu iiberlassen, wobei der op-
positionelle Vertreter «aber nicht einer der "Heissporne’ sein diirfe, mit
dem man sich in unfruchtbaren Kampfen verzehren miisste, sondern
ein ruhiger, gemissigter Mann, von dem man Loyalitidt und méglich-
stes Entgegenkommen erwarten diirfe.» %0 Neben den vier Bisherigen
Ferdinand Affolter, Oskar Munzinger, Rudolf Kyburz und Rudolf von
Arx nahmen die Freisinnigen den Konservativen Franz Josef Hanggi,
seit 1871 Kantonsrat und seit 1876 Oberamtmann von Dorneck-
Thierstein, %! quf ihre Liste.!%2 Neben der Moglichkeit, einen Opposi-
tionell-Freisinnigen (Liberal-Demokraten) in die Regierung aufzuneh-
men,'%3 wurde auch vorgeschlagen, als zweiten Oppositionellen Ru-
dolf Stuber auf die freisinnige Liste zu nehmen. Doch dagegen wehrten
sich - wie die Griitli-Sektionen bei Stubers Nomination als
Nationalratskandidat!%* - die Liberalen, die wegen der kidmpfe-
rischen statt der versohnlichen Téne der Opposition ohnehin gegen
die Abtretung eines zweiten Sitzes an den politischen Gegner

1058 ebd. (Zur Diskussion innerhalb der Griitlianer um die Nomination Albert
Brosis, dem vor allem der in Anmerkung 858, Seite 143, erwihnte Sinneswandel zwi-
schen 1869 und 1875 betreffend Verkleinerung der Wahlkreise zum Vorwurf gemacht
wurde, siche auch Griitlianer Nr. 83, 15.10.1887 und Griitlianer Nr. 84, 18.10.1887).

1059 vgl. SA Nr. 131, 31.10.1887.

1060 OT Nr. 267, 12.11.1887.

1061 ygl Biographienkartei des Staatsarchivs Solothurn.

1062 OT Nr. 267, 12.11.1887.

1063 Dafiir sprachen sich an der liberalen Delegiertenversammlung in Solothurn Ver-
treter aus Balsthal-Thal aus, ohne aber einen entsprechenden Antrag zu stellen (OT
Nr. 267, 12.11.1887).

1064 yg]. S, 176.
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waren!%5: «Wir stimmen fiir die Wahl in die Regierung (...) nicht
einem Manne, der letzten Sommer, als er in bewegter Zeit zu dieser ho-
hen Stelle berufen wurde, dieselbe ablehnte und dadurch zeigte, dass er
nicht fiir Friede und Vers6éhnung arbeiten, sondern schroffer Partei-
mann sein und bleiben will. 1066

Stuber befand sich dafiir auf der Oppositionsliste - zusammen mit
(den auch auf der liberalen Liste figurierenden) Ferdinand Affolter,
Oskar Munzinger, Franz Josef Hanggi sowie dem zweiten oppositio-
nellen «Sprengkandidaten», Basil Roth.!%” Die Opposition war also
mit ihren drei Kandidaten Hanggi, Stuber und Roth gewillt, gleich die
Mehrheit im Regierungsrat zu iibernehmen - ganz nach dem Slo-
gan: «Zur neuen Verfassung eine neue Regierung. Fort mit dem
System. 1068

Dies gelang ihr allerdings nicht. Zwar erreichte Franz Josef Hianggi
das absolut beste Resultat (14990 Stimmen) und wurde somit erster
konservativer Regierungsrat des Kantons Solothurn. Doch neben dem
dank seinem Topresultat einen Prestigeerfolg fiir seine Partei verzeich-
nenden Héinggi wurden vier Liberale (wieder)gewidhlt: Ferdinand
Affolter mit 14 829, Oskar Munzinger mit 13 613, Rudolf Kyburz mit
8162 und Rudolf von Arx mit 8062 Stimmen.!%° Die beiden letzten
wiesen allerdings nur knapp 1000 Stimmen mehr auf als die beiden
Oppositionellen Rudolf Stuber (7237) und Basil Roth (7049).197° Dass
die drei Ersten iiber 50 Prozent mehr Stimmen machten als die auf
Rang 4 und 5 liegenden Kyburz und von Arx, iiberraschte nicht, da die
Namen von Hanggi, Affolter und Munzinger als einzige gleichzeitig
auf beiden Listen standen.

Auch bei den gleichzeitig abgehaltenen Kantonsratswahlen gab es
einen liberalen Sieg. Die Freisinnigen machten 65 Sitze (plus zwei in
den Nachwahlen), die Konservativen 22 (plus zehn), die Liberal-
Demokraten einen Sitz.19’! Die Opposition gestand zwar ihre Nieder-

1065 ygl. OT Nr. 271, 17.11.1887.

1066 QT Nr. 273, 19.11.1887 (vgl. auch OW Nr. 93, 19.11.1887). Offensichtlich als «po-
litische Rache» (Sankt-Ursen-Kalender 1903, 50. Jg., S. 93) fiir den Verzicht auf den
ihm «geschenkten» Regierungsratssitz im Jahr zuvor entzog die liberale Mehrheit im
Kantonsrat Rudolf Stuber drei Monate spéiter die Stelle als kantonaler Oberférster
(KRV 1888, S. 198), worauf Stuber Kontrolleur bei der Eidgendssischen Alkoholver-
waltung wurde (Sankt-Ursen-Kalender 1903, 50. Jg., S. 93).

1067 vg], SA Nr. 139, 19.11.1887.

1068 NSB Nr. 51, 18.11.1887.

1069 vgl. SA Nr. 140, 22.11.1887 und OT Nr. 275, 22.11.1887.

1070 ebd.

1071 ygl, SA Nr. 141, 24.11.1887 und OT Nr. 275, 22.11.1887. (Erstaunlicherweise gab
es ein knappes halbes Jahr nach der umstrittenen Wahl des Verfassungsrates diesmal
keine unterschiedlichen Analysen der Resultate in den verschiedenen Zeitungen!)

178



lage ein: «Wir haben den Regierungsrath nicht nach unserem Willen
besetzen kdnnen, wir werden (. . .) kaum ein Drittel der Abgeordneten
im Kantonsrathe zu den Unsrigen zdhlen.»%”2 Doch ein Funken Opti-
mismus schimmerte im Kommentar des «Neuen Solothurner-Blattes»
dennoch durch: «Wir sind wieder einmal geschlagen worden, aber wir
sind nicht besiegt. (. . .) Die neue Regierung von 1887 ist ein Bau ohne
Fundament. Beim ersten Windstosse kann er stiirzen, wenn ihm die
Stiitze der Opposition fehlt.»1073

Gleichzeitig machte sich das Oppositionsblatt auch seine Gedanken
zum Wahlsystem: «So sieht der neue Kantonsrath aus. Bis jetzt haben
8000 Systemler 65 Sitze erhalten und 7000 Oppositionelle 23. Das
stimmt ja prachtig.»!’¢ - womit einmal mehr angedeutet wurde, in
welche Richtung die Anstrengungen der Opposition in den nidchsten
Jahren gehen mussten.

16. Die politische Bedeutung von Bankkrach und
Verfassungsrevision

Der Bankkrach und die Verfassungsrevision von 1887 haben zwar kei-
nen tiefgreifenden Einschnitt in die solothurnische Geschichte hinter-
lassen, doch sie waren wichtige Marksteine auf dem Weg zur heutigen
verfassungsmaéssigen und politischen Ordnung des Kantons Solo-
thurn.

Blindes Vertrauen, mangelnde Kontrollen und nicht zuletzt krimi-
nelle Methoden fiihrender Politiker (man stelle sich vor: ein Regie-
rungsrat filscht die Biicher einer Firma, damit diese trotz finanzieller
Schwierigkeiten Kredite von einer halbstaatlichen Bank bekommt,
worauf die Firma trotzdem bankrott geht und der Staat den entstande-
nen Verlust zu decken hat!) fithrten dazu, dass der Staat wegen des
Bankkrachs betrichtlichen materiellen Schaden nahm. Das war um so
gravierender, als wegen des mangelhaften Systems der Staatsfinanzen
(keine direkte Steuer) der Kanton Solothurn sich ohnehin in finanziel-
len Schwierigkeiten befand.

Die als Folge des Bankkrachs in die Wege geleitete Totalrevision der
Verfassung, gegen die sich die Liberalen ein Jahr zuvor noch strédubten,
die sie dann wegen der verheerenden Auswirkungen des Bankkrachs
aber 1887 ebenfalls unterstiitzten, konnte jedoch die volkswirtschaftli-
chen Probleme grosstenteils nicht 16sen. Obwohl die Verfassung ge-

1072 NSB Nr. 53, 23.11.1887.
1073 ebd.
1074 NSB Nr. 54, 25.11.1887.

179



	Ausklang des Jahres 1887 mit Nationalrats-, Ständerats-, Regierungsrats- und Kantonsratswahlen

